
 

 

Beratung durch erfahrene Fachkräfte zur Einschätzung einer Kindeswohlgefähr-
dung gem. § 4 Abs. 2 KKG  (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz / Bundeskinderschutzgesetz) Stand 08/2023 

Die Beratung erfolgt anonymisiert und kostenlos. Die Fachkräfte folgender Träger sowie des Ju-
gendamtes können zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos von den in § 4 Abs. 1 aufgeführten 
Personen hinzugezogen werden: 
                                                                              Telefon          .Mailadresse 
 
Caritasverband Wupper-
tal/ Solingen e.V. 

Frau Schindler 0202 
389036010 

ulrike.schindler@caritas-wsg.de 

  
 

Frau Suder 0202 
389033113 

sylvia.suder@caritas-wsg.de  

Der Paritätische in  
Wuppertal 

Frau Riegler 
 

0202 43049202 
 

corrieriegler@wipev.de  
 
 

    
  

 
 
 

 
 

    
Jugendamt Wuppertal  
 

Herr Bonke 0202 5632170 gerd.bonke@stadt.wuppertal.de 
 

 Herr Tschense 
 
Frau Bette 
 
Frau Scheinast 

0202 5634503 
 
0202 5633543 

 
0202 5633548 
 

dominik.tschense@stadt.wuppertal.de 
 
ute.bette@stadt.wuppertal.de  
 
nadine.scheinast@stadt.wuppertal.de  
 
 

 

§ 4 KKG Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlge-
fährdung 
(1) Werden 
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines anderen Heilberu-
fes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbil-
dung erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen 
oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensor-
geberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu 
diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung 
der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 er-
folglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, 
um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das 
Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Perso-
nen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 

 


